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Bundesgerichtshof
Urteil vom 12.10.1993

XI ZR 11/93

Tatbestand

Die Beklagte, eine Volksbank, gewÄhrte den KlÄgern am 13. MÄrz 1981 zur Finanzie-
rung eines Bauvorhabens ein zweitrangig abgesichertes Darlehen in HÅhe von 
920.000 DM zum Auszahlungskurs von 95%. Nach Nr. 2 des Darlehensvertrages war 
das Darlehen "bis auf weiteres mit 9,25% jÄhrlich zu verzinsen"; die Bank sollte be-
rechtigt sein, "den Zinssatz zu Ändern, wenn sie dies (z.B. wegen der Entwicklung am 
Geld- und Kapitalmarkt) fÇr erforderlich hÄlt". Von der MÅglichkeit, durch Ankreuzen 
unter Nr. 3 des Formularvertrags Nebenleistungen, wie einmalige Bearbeitungsge-
bÇhr, VorfÄlligkeitsentschÄdigung etc., zu vereinbaren, machten die Parteien keinen 
Gebrauch. Nr. 4 des schriftlichen Vertrags sah eine jÄhrliche Tilgung in HÅhe von 
1,5% vom ursprÇnglichen Darlehensbetrag vor; darÇber hinaus bestand zwischen 
den Parteien nach ihrem Çbereinstimmenden erstinstanzlichen Vorbringen Einigkeit, 
dass das Darlehen zum 1. Februar 1999 vollstÄndig zurÇckgezahlt werden sollte. Ei-
ne vorzeitige KÇndigung war nach Nr. 5 der Vertragsurkunde mit einer Frist von drei 
Monaten zum Schluss eines jeden Kalendervierteljahres mÅglich. 

Mitte 1986 schlossen die Parteien einen Aufhebungsvertrag, aufgrund dessen die 
Beklagte am 21. Juli 1986 die noch offenstehende Darlehensvaluta zurÇckerhielt. 
1991 forderten die KlÄger die anteilige RÇckerstattung des 5%-igen Disagios. Die Be-
klagte ging im anschlieÉenden Schriftwechsel selbst davon aus, dass die vorzeitige 
AblÅsung zwar eine solche Erstattung in HÅhe von 24.504,20 DM rechtfertige; sie be-
rief sich aber auf VerjÄhrung des Anspruchs. Mit der - am 25. Februar 1992 zugestell-
ten - Klage haben die KlÄger Zahlung von 10.000 DM als Teilbetrag des von ihnen 
mit 32.233,11 DM berechneten Erstattungsanspruchs verlangt. Das Landgericht hat 
der Klage stattgegeben; das Oberlandesgericht hat sie auf die Berufung der Beklag-
ten abgewiesen. Mit der - zugelassenen - Revision begehren die KlÄger die Wieder-
herstellung des erstinstanzlichen Urteils. 

EntscheidungsgrÄnde

Die Revision der KlÄger hat Erfolg. Sie fÇhrt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-
teils und zur ZurÇckweisung der Berufung der Beklagten gegen ihre Verurteilung 
durch das Landgericht. 

I.

Das Berufungsgericht hat in seinem Urteil (ZIP 1993, 587) zur BegrÇndung der Kla-
geabweisung ausgefÇhrt: Es kÅnne dahinstehen, ob die KlÄger einen Anspruch auf 
RÇckerstattung eines nicht verbrauchten Disagioanteils hÄtten. Seiner Durchsetzung 
stehe jedenfalls die von der Beklagten erhobene VerjÄhrungseinrede entgegen. FÇr 
den Erstattungsanspruch aus Ñ 812 BGB gelte nÄmlich nicht die 30-jÄhrige Frist des 
Ñ 195 BGB, sondern die 4-jÄhrige des Ñ 197 BGB. Nach der neueren Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs sei das Disagio in der Regel den laufzeitabhÄngigen 
Zinsen zuzurechnen (BGHZ 111, 287). Auf ZinserstattungsansprÇche aber habe der 
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Bundesgerichtshof, falls die Zinsen aufgrund eines nichtigen Kreditvertrags in regel-
mÄÉigen Raten zu zahlen gewesen seien, Ñ 197 BGB selbst dann angewandt, wenn 
die Vertragspartner spÄter eine Schlusszahlung zur vorzeitigen AblÅsung der Rest-
schuld vereinbart hÄtten (Urteil vom 7. Dezember 1989 - III ZR 270/88 = WM 1990, 
134). Diese Rechtsprechung mÇsse konsequenterweise auch bei einem Disagio mit 
Zinscharakter angewandt werden, weil es ebenfalls anteilig in den vereinbarten Dar-
lehensraten zurÇckzuzahlen gewesen sei und weil es sich deshalb auch bei der 
RÇckzahlung des anteiligen Disagios um regelmÄÉig wiederkehrende Teilleistungen 
handele. 

II.

Das Berufungsurteil hÄlt der rechtlichen ÖberprÇfung weder in der BegrÇndung noch 
im Ergebnis stand: 

1. Auf VerjÄhrung kann die Klageabweisung nicht gestÇtzt werden. 

a) Auch wenn ein vereinbartes Disagio nach dem Willen der Vertragsparteien den 
laufzeitabhÄngigen Zinsen zuzuordnen ist, reicht das allein nicht aus, um den bei vor-
zeitiger Vertragsbeendigung entstehenden Anspruch des Darlehensnehmers auf an-
teilige Erstattung in der kurzen Frist des Ñ 197 BGB verjÄhren zu lassen. AnsprÇche 
aus Ñ 812 BGB auf RÇckzahlung rechtsgrundlos geleisteter ZinsbetrÄge sind keine 
"AnsprÇche auf RÇckstÄnde von Zinsen" im Sinne des Ñ 197 BGB. Eine analoge An-
wendung der VerjÄhrungsvorschrift mit der undifferenzierten BegrÇndung, das Be-
dÇrfnis nach Rechtssicherheit und Rechtsfrieden bestehe in beiden FÄllen in gleicher 
Weise, ist nicht mÅglich. Daher hat der erkennende Senat die kurze VerjÄhrung bei 
BereicherungsansprÇchen verneint, die sich ergeben, wenn fÇr ein AnnuitÄtendarle-
hen aufgrund einer nichtigen AGB-Klausel zu hohe Zinsen verlangt und gezahlt wor-
den sind (BGHZ 112, 352). Auch der III. Zivilsenat (BGHZ 98, 174, 181; Urteil vom 7. 
Dezember 1989 - III ZR 270/88 = WM 1990, 134) hat AnsprÇche auf RÇckzahlung 
rechtsgrundlos geleisteter Ratenkreditzinsen der kurzen VerjÄhrung nach Ñ 197 BGB
nicht etwa deswegen unterworfen, weil sie den in der Vorschrift genannten Zinsan-
sprÇchen gleichzustellen seien; vielmehr ist nur die letzte Tatbestandsalternative "an-
dere regelmÄÉig wiederkehrende Leistungen" fÇr anwendbar erklÄrt worden. 

b) Diese Tatbestandsalternative ist nach der zitierten Rechtsprechung des III. Zivilse-
nats zum Ratenkreditvertrag dort nur deswegen zu bejahen, weil bei Nichtigkeit des 
zugrundeliegenden Vertrages mit jeder Ratenzahlung jeweils ein sofort fÄlliger RÇck-
zahlungsanspruch des Kreditnehmers in HÅhe des in der Rate enthaltenen Kreditkos-
tenanteils entsteht; da die einzelnen Ratenzahlungen ihre gemeinsame Ursache in 
der Vorstellung des Kreditnehmers haben, er sei zu der regelmÄÉigen Leistung ver-
pflichtet, ist auch der Bereicherungsanspruch seiner Natur nach auf Zahlungen ge-
richtet, die nicht einmal, sondern in regelmÄÉiger zeitlicher Wiederkehr zu erbringen 
sind; in diesem Gesamtzusammenhang mÇssen auch spÄter vereinbarte einzelne 
Sonderzahlungen des Kreditnehmers gesehen werden, nur so lÄÉt sich eine einheitli-
che Anwendung des Ñ 197 BGB bei nichtigen RatenkreditvertrÄgen rechtfertigen 
(BGH, Urteil vom 7. Dezember 1989 aaO). 

Anders liegt es dagegen, wenn - wie hier - ein Darlehensvertrag die Vereinbarung ei-
nes laufzeitabhÄngigen Disagios enthÄlt, dann aber vorzeitig beendet wird. Die Ver-
pflichtung des Darlehensnehmers zur Disagiozahlung wird vereinbarungsgemÄÉ bei 
Kreditauszahlung sofort in vollem Umfang fÄllig und in diesem Zeitpunkt auch 
sogleich im Wege der Verrechnung voll erfÇllt (vgl. BGHZ 111, 287, 294; BGH, Urteil 
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vom 1. Juni 1989 - III ZR 219/87 = WM 1989, 1011, 1013 zu II 1 e). Aufgrund der Ver-
rechnung mit dem Disagio steht dem Darlehensgeber - trotz geringerer Auszahlung -
ein RÇckzahlungsanspruch in voller HÅhe des Darlehensbetrages zu; spÄtere Teil-
zahlungen des Darlehensnehmers werden auf diesen Anspruch geleistet; sie enthal-
ten - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - keine anteiligen Zahlungen 
mehr auf das Disagio. Der Bereicherungsanspruch des Darlehensnehmers auf Disa-
gioerstattung in HÅhe des Anteils, der auf die Zeit nach der vorgezogenen Vertrags-
beendigung entfÄllt, entsteht nicht abschnittsweise, sondern im Zeitpunkt der vorzeiti-
gen Kreditvertragsbeendigung in seinem vollen Umfang. Eine Anwendung des Ñ 197 
BGB findet daher in Inhalt und Rechtsnatur dieses Anspruchs keine hinreichende 
Grundlage; es gilt die regelmÄÉige VerjÄhrungsfrist des Ñ 195 BGB. 

2. Die Klageabweisung stellt sich auch nicht aus anderen, vom Berufungsgericht 
nicht erÅrterten GrÇnden als richtig dar (Ñ 563 ZPO). Mit Recht hat vielmehr das 
Landgericht den Anspruch auf anteilige Disagioerstattung in der verlangten HÅhe von 
10.000 DM fÇr begrÇndet erachtet und den KlÄgern 4% Zinsen ab RechtshÄngigkeit 
zugesprochen. 

Die Beklagte selbst war im vorprozessualen Schriftwechsel davon ausgegangen, daÉ 
durch die vorzeitige Kreditvertragsaufhebung ein solcher Anspruch der KlÄgerin in 
HÅhe von 24.504,20 DM entstanden war; sie hatte sich lediglich auf dessen VerjÄh-
rung berufen. Ihre spÄter im Prozess, insbesondere im Berufungsverfahren, vorge-
brachten Einwendungen zum Anspruchsgrund greifen nicht durch: 

a) Das Disagio ist nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (BGHZ 111, 
287) in der Regel als laufzeitabhÄngiger Ausgleich fÇr einen niedrigeren Nominalzins 
anzusehen und kann daher bei vorzeitiger Vertragsbeendigung vom Darlehensneh-
mer gemÄÉ Ñ 812 BGB anteilig zurÇckverlangt werden. Davon geht auch die Beklag-
te in ihrer Revisionserwiderung aus; nach ihrem eigenen Sachvortrag lag der Çbliche 
Zinssatz fÇr zweitrangig gesicherte Baudarlehen bei VertragsabschluÉ weit hÅher als 
9,25%. 

b) Eine Ausnahme von der Auslegungsregel zu a) ist hier nicht deswegen gerechtfer-
tigt, weil der Darlehensvertrag der Parteien eine KÇndigung mit einer Frist von drei 
Monaten zum Schluss eines jeden Kalendervierteljahres vorsah. Daraus ergibt sich 
nicht, dass der Beklagten bei einer solchen KÇndigung das gesamte Disagio verblei-
ben sollte; gerade fÇr den Fall, dass ein lÄngerfristig geplantes DarlehensverhÄltnis 
vorzeitig beendet wird, gilt die Auslegungsregel zu a). Die gegenteilige Auffassung 
hÄtte der Beklagten das Recht gegeben, das am 13. MÄrz 1981 gewÄhrte Darlehen 
bereits zum 30. Juni 1981 zu kÇndigen, trotzdem aber das vereinbarte Disagio von 
5% ganz zu behalten; ein solches Auslegungsergebnis kann nicht Çberzeugen. 

c) Eine zeitanteilige RÇckerstattung des Disagios scheitert auch nicht daran, dass der 
schriftliche Vertrag die vereinbarte Laufzeit des Darlehens nicht ausdrÇcklich festlegt. 
Aus dem Verwendungszweck (Baufinanzierung), der HÅhe der vereinbarten jÄhrli-
chen Tilgung (1,5%) und der Zinsanpassungsklausel ergibt sich, dass es sich nicht 
von vornherein nur um ein kurzfristiges Darlehen handeln sollte. DarÇber hinaus war 
im ersten Rechtszug unstreitig, dass die Parteien sich bei Vertragsschluss Çber eine 
Laufzeit bis zum 1. Februar 1999 einig waren; die Beklagte hatte eine solche - form-
los gÇltige - Vereinbarung ausdrÇcklich zugestanden. Von der Bindung an dieses 
GestÄndnis nach Ñ 288 ZPO konnte die Beklagte sich in der Berufungsinstanz nur 
durch Widerruf gemÄÉ Ñ 290 ZPO befreien; dessen Voraussetzungen aber hat sie 
nicht dargetan. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/suc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303558901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/suc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303558901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/suc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE018905140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/suc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE018702377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/suc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE066302301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/suc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303869001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/suc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE084102377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/suc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE034002301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/suc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE034202301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


-  K
r e

d i t s
a chve r s

t ä
nd i g

e  -  
GbR

Seite 4 von 4

d) Auch die ZinsÄnderungsklausel unter Nr. 2 des Darlehensvertrags steht der Ausle-
gung, das Disagio sei als Ausgleich fÇr einen niedrigeren Nominalzins wÄhrend der 
vorgesehenen Gesamtlaufzeit bis zum 1. Februar 1999 vereinbart worden, nicht ent-
gegen. Die Zinsklausel gab der Beklagten nicht das Recht, die von den KlÄgern zu 
zahlenden Zinsen bei einer Ünderung der Geld- oder KapitalmarktverhÄltnisse auf die 
HÅhe der Durchschnittszinsen fÇr Darlehen ohne Disagio heraufzusetzen. Die Be-
klagte sollte lediglich berechtigt sein, den Vertragszinssatz den MarktverÄnderungen 
gemÄÉ Ñ 315 BGB anzupassen (BGHZ 97, 212, 217); sie musste dabei die verein-
barten Besonderheiten berÇcksichtigen und durfte die Zinskonditionen nicht in ihrem 
GrundgefÇge zu ihren Gunsten verÄndern (vgl. Senatsurteil vom 4. Dezember 1990 -
XI ZR 340/89 = WM 1991, 179, 182 a. E.; ferner OLG KÅln NJW-RR 1992, 375, 376). 

e) SchlieÉlich liegt darin, dass die KlÄger bei der AblÅsung des Darlehens im Juli 
1986 keinen Vorbehalt hinsichtlich ihrer DisagioerstattungsansprÇche gemacht ha-
ben, kein Verzicht (BGHZ 111, 287, 294 a. E.). Soweit sich die Beklagte demgegen-
Çber auf das Urteil des OLG KÅln WM 1992, 1123 beruft, verkennt sie, dass sich die-
ses Urteil ausdrÇcklich nur mit der Rechtslage unter der Geltung des Ñ 609 a BGB
befasst, der zum 1. Januar 1987 den bisherigen Ñ 247 BGB ersetzt hat. Der hier zu 
beurteilende Darlehensvertrag der Parteien war jedoch bereits 1981 geschlossen 
worden; auf ihn ist daher nur Ñ 247 BGB a. F. anzuwenden. Im Çbrigen hat der er-
kennende Senat inzwischen klargestellt, dass sich nach seiner Auffassung die 
Rechtslage, soweit es um einen Ausschluss des Anspruchs auf RÇckzahlung eines 
nicht verbrauchten Disagios geht, durch das AuÉerkrafttreten des Ñ 247 BGB a. F. 
nicht geÄndert hat (Senatsbeschluss vom 16. MÄrz 1993 - XI ZR 189/92, bisher nicht 
verÅffentlicht, fÇr BGHR vorgesehen). 

f) Der HÅhe nach bestehen gegen den Klageanspruch, der sich auf einen Teilbetrag 
von 10.000 DM beschrÄnkt, keine Bedenken.
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